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Art. 269 Anordnung über den  
 Kirchlichen Datenschutz (KDO)  
 in der Fassung des Beschlusses der  
 Vollversammlung des Verbandes der  
 Diözesen Deutschlands vom 18.11.2013

Präambel
Aufgabe der Datenverarbeitung im kirchlichen 

Bereich ist es, die Tätigkeit der Dienststellen und 
Einrichtungen der Katholischen Kirche zu fördern. 
Dabei muss gewährleistet sein, dass der einzelne 
durch den Umgang mit seinen personenbezogenen 
Daten in seinem Persönlichkeitsrecht geschützt 
wird. Aufgrund des Rechtes der Katholischen Kir-
che, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, wird zu 
diesem Zweck die folgende Anordnung erlassen:

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Anordnung ist es, den einzelnen 
davor zu schützen, dass er durch den Umgang 
mit seinen personenbezogenen Daten in seinem 
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.

(2) Diese Anordnung gilt für die Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch:

1. das Bistum, die Kirchengemeinden, die Kir-
chenstiftungen und die Kirchengemeinde-
verbände,

2. den Deutschen Caritasverband, die Diö-
zesan-Caritasverbände, ihre Untergliede-
rungen und ihre Fachverbände ohne Rück-
sicht auf ihre Rechtsform,

3. die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, 
Anstalten, Werke, Einrichtungen und die 
sonstigen kirchlichen Rechtsträger ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform.

(3) Soweit besondere kirchliche oder staatliche 
Rechtsvorschriften auf personenbezogene Da-
ten einschließlich deren Veröffentlichung anzu-
wenden sind, gehen sie den Vorschriften dieser 
Anordnung	vor.	Die	Verpflichtung	zur	Wahrung	
des Beicht- und Seelsorgegeheimnisses, ande-
rer	 gesetzlicher	Geheimhaltungspflichten	 oder	
von anderen Berufs- oder besonderen Amts-
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geheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleibt unberührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natür-
lichen Person (Betroffener).

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsan-
lagen. Eine nicht automatisierte Datei ist jede 
nicht automatisierte Sammlung personenbezo-
gener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und 
nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist 
und ausgewertet werden kann.

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den 
Betroffenen.

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Über-
mitteln, Sperren und Löschen personenbezo-
gener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der 
dabei angewendeten Verfahren,

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder 
Aufbewahren personenbezogener Daten auf 
einem Datenträger zum Zwecke ihrer weite-
ren Verarbeitung oder Nutzung,

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten ge-
speicherter personenbezogener Daten,

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicher-
ter oder durch Datenverarbeitung gewon-
nener personenbezogener Daten an einen 
Dritten in der Weise, dass
a) die Daten an den Dritten weitergegeben 

werden oder

b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf 
bereitgehaltene Daten einsieht oder ab-
ruft,

4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter 
personenbezogener Daten, um ihre weitere 
Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken,

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespei-
cherter personenbezogener Daten.

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezo-
gener Daten, soweit es sich nicht um Verarbei-
tung handelt.

(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbe-
zogener Daten derart, dass die Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismä-
ßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Ar-

beitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person zugeordnet werden können.

(7) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens 
und	anderer	Identifikationsmerkmale	durch	ein	
Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung 
des Betroffenen auszuschließen oder wesent-
lich zu erschweren.

(8) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stel-
le, die personenbezogene Daten für sich selbst 
erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch 
andere im Auftrag vornehmen lässt.

(9) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Da-
ten erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle au-
ßerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind 
nicht der Betroffene sowie diejenigen Personen 
und Stellen, die im Geltungsbereich dieser An-
ordnung personenbezogene Daten im Auftrag 
erheben, verarbeiten oder nutzen.

(10) Besondere Arten personenbezogener Daten 
sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse 
oder philosophische Überzeugungen, Gewerk-
schaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexual-
leben. Dazu gehört nicht die Zugehörigkeit zu 
einer Kirche oder sonstigen Religionsgemein-
schaft.

(11) Mobile personenbezogene Speicher- und Verar-
beitungsmedien sind Datenträger,

1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über die 

Speicherung hinaus durch die ausgebende 
oder eine andere Stelle automatisiert verar-
beitet werden können und

3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung 
nur durch den Gebrauch des Mediums be-
einflussen	kann.

(12) Beschäftigte sind insbesondere 

1. Kleriker, Kandidaten für das Priesteramt 
oder in einem kirchlichen Beamtenverhält-
nis stehende Personen,

2. Ordensangehörige, soweit sie auf einer 
Planstelle in einer Einrichtung der eigenen 
Ordensgemeinschaft oder aufgrund eines 
Gestellungsvertrages tätig sind,

3. in einem Arbeitsverhältnis stehende Per-
sonen, 

4. zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit 
Ausnahme der Postulanten und Novizen,

5. Teilnehmende an Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben sowie an Abklärungen 
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der	beruflichen	Eignung	oder	Arbeitserpro-
bungen (Rehabilitationen),

6. in anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen tätige Personen,

7. nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz 
oder in vergleichbaren Diensten tätige Per-
sonen, 

8. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähn-
liche Personen anzusehen sind; zu diesen 
gehören auch die in Heimarbeit Beschäf-
tigten und die ihnen Gleichgestellten,

9. sich für ein Beschäftigungsverhältnis Be-
werbende sowie Personen, deren Beschäfti-
gungsverhältnis beendet ist.

§ 2a
Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten und die Auswahl und Gestal-
tung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem 
Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Da-
ten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu 
nutzen. Insbesondere sind personenbezogene Daten 
zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit 
dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und 
der Aufwand nicht außer Verhältnis zum angestreb-
ten Schutzzweck steht.

§ 3
Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung 

oder -nutzung
(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung per-

sonenbezogener Daten ist nur zulässig, soweit

1. diese Anordnung oder eine andere kirch-
liche oder eine staatliche Rechtsvorschrift 
sie erlaubt oder anordnet oder

2. der Betroffene eingewilligt hat.
(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen 

eingeholt, ist er auf den Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit nach 
den Umständen des Einzelfalles erforderlich 
oder auf Verlangen, auf die Folgen der Ver-
weigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die 
Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der 
freien Entscheidung des Betroffenen beruht. Sie 
bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen be-
sonderer Umstände eine andere Form angemes-
sen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit 
anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, 
ist die Einwilligungserklärung im äußeren Er-
scheinungsbild der Erklärung hervorzuheben.

(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung 
liegt ein besonderer Umstand im Sinne von Abs. 
2 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schrift-
form der bestimmte Forschungszweck erheb-
lich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind 
der Hinweis nach Abs. 2 Satz 1 und die Gründe, 
aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung 
des bestimmten Forschungszweckes ergibt, 
schriftlich festzuhalten.

(4) Soweit besondere Arten personenbezogener 
Daten (§ 2 Abs. 10) erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, muss sich die Einwilligung da-
rüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten be-
ziehen.

(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen beson-
dere Risiken für die Rechte und Freiheiten der 
Betroffenen aufweisen, unterliegen sie der Prü-
fung vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkon-
trolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere 
durchzuführen, wenn

1. besondere Arten personenbezogener Daten 
(§ 2 Abs. 10) verarbeitet werden oder

2. die Verarbeitung personenbezogener Daten 
dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des 
Betroffenen zu bewerten einschließlich sei-
ner Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines 
Verhaltens,es sei denn, dass eine gesetzliche 
Verpflichtung	 oder	 eine	 Einwilligung	 des	
Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung für die Begrün-
dung, Durchführung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäfts-
ähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Be-
troffenen erforderlich ist.

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der be-
triebliche Datenschutzbeauftragte; soweit kein 
betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt 
ist, ist für die Vorabkontrolle der Diözesanda-
tenschutzbeauftragte zuständig.

§ 3a
Meldepflicht	und	Verzeichnis

(1) Die in § 1 Abs. 2 genannten Stellen sind ver-
pflichtet,	 Verfahren	 automatisierter	 Verarbei-
tung vor Inbetriebnahme dem Diözesandaten-
schutzbeauftragten zu melden.

(2) Die Meldung hat folgende Angaben zu enthal-
ten

1. Name und Anschrift der verantwortlichen 
Stelle,

2. Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige 
gesetzliche oder nach der Verfassung der 
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Stelle berufene Leiter und die mit der Lei-
tung der Datenverarbeitung beauftragten 
Personen,

3. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, 
-verarbeitung oder -nutzung,

4. eine Beschreibung der betroffenen Perso-
nengruppen und der diesbezüglichen Daten 
oder Datenkategorien,

5. Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern, denen die Daten mitgeteilt werden 
können,

6. Regelfristen für die Löschung der Daten,
7. eine geplante Datenübermittlung ins Aus-

land,
8. eine allgemeine Beschreibung, die es er-

möglicht,	 vorläufig	 zu	 beurteilen,	 ob	 die	
Maßnahmen nach § 6 KDO zur Gewährlei-
stung der Sicherheit der Bearbeitung ange-
messen sind,

9. zugriffsberechtigte Personen.
(3)	 Die	Meldepflicht	entfällt,	wenn	für	die	verant-

wortliche Stelle ein betrieblicher Datenschutz-
beauftragter nach § 20 bestellt wurde. Sie ent-
fällt ferner, wenn die verantwortliche Stelle 
personenbezogene Daten für eigene Zwecke 
erhebt, verarbeitet oder nutzt, hierbei in der 
Regel höchstens zehn Personen ständig mit der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung perso-
nenbezogener Daten beschäftigt und entweder 
eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder 
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für 
die Begründung, Durchführung oder Beendi-
gung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsge-
schäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem 
Betroffenen erforderlich ist.

(4) Die Angaben nach Abs. 2 sind von der kirch-
lichen Stelle in einem Verzeichnis vorzuhalten. 
Sie macht die Angaben nach Abs. 2 Nr. 1 bis 
7 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise 
verfügbar, der ein berechtigtes Interesse nach-
weist.

§ 4
Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen 
ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 
erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datenge-
heimnis). Diese Personen sind bei der Aufnahme ih-
rer Tätigkeit auf das Datengeheimnis schriftlich zu 
verpflichten.	Das	Datengeheimnis	besteht	auch	nach	
Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 5

Unabdingbare Rechte des Betroffenen
(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§ 13) 

und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung 
(§ 14) können nicht durch Rechtsgeschäft aus-
geschlossen oder beschränkt werden.

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in 
einer Weise gespeichert, dass mehrere Stellen 
speicherungsberechtigt sind, und ist der Betrof-
fene nicht in der Lage, festzustellen, welche 
Stelle die Daten gespeichert hat, so kann er sich 
an jede dieser Stellen wenden. Diese ist ver-
pflichtet,	das	Vorbringen	des	Betroffenen	an	die	
Stelle, die die Daten gespeichert hat, weiterzu-
leiten. Der Betroffene ist über die Weiterleitung 
und jene zu unterrichten.

§ 5a

Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit  
optisch-elektronischen Einrichtungen

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räu-
me mit optisch-elektronischen Einrichtungen 
(Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrneh-
mung des Hausrechts oder

2. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
für konkret festgelegte Zwecke

 erforderlich ist und keine Anhaltspunkte be-
stehen, dass schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen überwiegen.

(2) Der Umstand der Beobachtung und die verant-
wortliche Stelle sind durch geeignete Maßnah-
men erkennbar zu machen.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Ab-
satz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie 
zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforder-
lich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen über-
wiegen.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene 
Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist 
diese über eine Verarbeitung oder Nutzung ent-
sprechend § 13a zu benachrichtigen.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn 
sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr er-
forderlich sind oder schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen einer weiteren Speicherung 
entgegenstehen.
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§ 5b
Mobile personenbezogene Speicher- und  

Verarbeitungsmedien
(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes 

Speicher- und Verarbeitungsmedium ausgibt 
oder ein Verfahren zur automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten, das ganz 
oder teilweise auf einem solchen Medium ab-
läuft, auf das Medium aufbringt, ändert oder 
hierzu bereithält, muss den Betroffenen

1. über ihre Identität und Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die 

Funktionsweise des Mediums einschließlich 
der Art der zu verarbeitenden personenbezo-
genen Daten,

3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 13 
und 14 ausüben kann und über die bei Ver-
lust oder Zerstörung des Mediums zu tref-
fenden Maßnahmen 

 unterrichten, soweit der Betroffene nicht be-
reits Kenntnis erlangt hat.

(2)	 Die	nach	Absatz	1	verpflichtete	Stelle	hat	 da-
für Sorge zu tragen, dass die zur Wahrnehmung 
des Auskunftsrechts erforderlichen Geräte oder 
Einrichtungen in angemessenem Umfang zum 
unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung ste-
hen.

(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medi-
um eine Datenverarbeitung auslösen, müssen 
für den Betroffenen eindeutig erkennbar sein.

§ 6
Technische und organisatorische Maßnahmen

Kirchliche Stellen im Geltungsbereich des § 1 
Abs. 2, die selbst oder im Auftrag personenbezo-
gene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben 
die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung 
der Vorschriften dieser Anordnung, insbesondere 
die in der Anlage zu dieser Anordnung genannten 
Anforderungen zu gewährleisten. Erforderlich sind 
Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem an-
gemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz-
zweck steht.

§ 7
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfah-
rens, das die Übermittlung personenbezogener 
Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, so-
weit dieses Verfahren unter Berücksichtigung 
der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 

und der Aufgaben oder Geschäftszwecke der 
beteiligten Stellen angemessen ist. Die Vor-
schriften über die Zulässigkeit des einzelnen 
Abrufes bleiben unberührt.

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, 
dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kon-
trolliert werden kann. Hierzu haben sie schrift-
lich festzulegen:

1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens,
2. Dritte, an die übermittelt wird,
3. Art der zu übermittelnden Daten, 
4. nach § 6 erforderliche technische und orga-

nisatorische Maßnahmen.
(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist 

der Diözesandatenschutzbeauftragte unter Mit-
teilung der Festlegungen des Abs. 2 zu unter-
richten. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des ein-
zelnen Abrufs trägt der Dritte, an den übermittelt 
wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässig-
keit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. 
Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, 
dass die Übermittlung personenbezogener Da-
ten zumindest durch geeignete Stichprobenver-
fahren festgestellt und überprüft werden kann. 
Wird ein Gesamtbestand personenbezogener 
Daten abgerufen oder übermittelt (Stapelver-
arbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung 
der Feststellung und Überprüfung nur auf die 
Zulässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung 
des Gesamtbestandes.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf 
allgemein zugänglicher Daten. Allgemein zu-
gänglich sind Daten, die jedermann, sei es ohne 
oder nach vorheriger Anmeldung, Zulassung 
oder Entrichtung eines Entgelts nutzen kann.

§ 8
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personen-

bezogener Daten im Auftrag
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag 

durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder 
genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung 
der Vorschriften dieser Anordnung und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz verantwort-
lich. Die in § 5 genannten Rechte sind ihm ge-
genüber geltend zu machen.

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Be-
rücksichtigung der Eignung der von ihm getrof-
fenen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist 
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schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im 
Einzelnen festzulegen sind:

1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,
2. der Umfang, die Art und der Zweck der 

vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung von Daten, die Art der Daten und 
der Kreis der Betroffenen,

3. die nach § 6 zu treffenden technischen und 
organisatorischen Maßnahmen,

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
von Daten,

5.	 die	Pflichten	des	Auftragnehmers,	insbeson-
dere die von ihm vorzunehmenden Kontrol-
len,

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung 
von Unterauftragsverhältnissen,

7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und 
die entsprechenden Duldungs- und Mitwir-
kungspflichten	des	Auftragnehmers,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers 
oder der bei ihm beschäftigten Personen ge-
gen Vorschriften zum Schutz personenbezo-
gener Daten oder gegen die im Auftrag ge-
troffenen Festlegungen,

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die 
sich der Auftraggeber gegenüber dem Auf-
tragnehmer vorbehält,

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und 
die Löschung beim Auftragnehmer gespei-
cherter Daten nach Beendigung des Auf-
trags.

 Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der 
Datenverarbeitung und sodann regelmäßig 
von der Einhaltung der beim Auftragneh-
mer getroffenen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen zu überzeugen. Das 
Ergebnis ist zu dokumentieren.

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rah-
men der Weisungen des Auftraggebers erheben, 
verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass 
eine Weisung des Auftraggebers gegen diese 
Anordnung oder andere Vorschriften über den 
Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber 
unverzüglich darauf hinzuweisen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn 
die Prüfung oder Wartung automatisierter Ver-
fahren oder von Datenverarbeitungsanlagen 
durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen 
wird und dabei ein Zugriff auf personenbezo-
gene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

§ 9
Datenerhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zu-
lässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der 
Aufgaben der verantwortlichen Stellen erfor-
derlich ist.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betrof-
fenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dür-
fen sie nur erhoben werden, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder 
zwingend voraussetzt oder 

2. a) die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach 
eine Erhebung bei anderen Personen 
oder Stellen erforderlich macht oder

 b) die Erhebung beim Betroffenen einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde

  und keine Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass überwiegende schutzwürdige 
Interessen des Betroffenen beeinträchti-
gt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betrof-
fenen erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits 
auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der 
verantwortlichen Stelle über

1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmung der Erhebung, Verar-

beitung oder Nutzung und
3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit 

der Betroffene nach den Umständen des 
Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an 
diese rechnen muss,

 zu unterrichten. Werden sie beim Betrof-
fenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erho-
ben,	 die	 zur	Auskunft	 verpflichtet,	 oder	 ist	
die Erteilung der Auskunft Voraussetzung 
für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so 
ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Frei-
willigkeit seiner Angaben hinzuweisen. So-
weit nach den Umständen des Einzelfalles 
erforderlich oder auf Verlangen ist er über 
die Rechtsvorschrift und über die Folgen der 
Verweigerung von Angaben aufzuklären.

(4) Werden personenbezogene Daten statt beim 
Betroffenen bei einer nichtkirchlichen Stelle er-
hoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, 
die zur Auskunft ermächtigt, sonst auf die Frei-
willigkeit ihrer Angaben, hinzuweisen.

(5) Das Erheben besonderer Arten personenbezo-
gener Daten (§ 2 Abs. 10) ist nur zulässig, so-
weit
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1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder dies 
aus Gründen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses zwingend erforderlich ist,

2. der Betroffene nach Maßgabe des § 3 Abs. 4 
eingewilligt hat,

3. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen 
des Betroffenen oder eines Dritten erforder-
lich ist, sofern der Betroffene aus physischen 
oder rechtlichen Gründen außerstande ist, 
seine Einwilligung zu geben,

4. es sich um Daten handelt, die der Betroffene 
offenkundig öffentlich gemacht hat oder es 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung rechtlicher Ansprüche vor Gericht 
erforderlich ist,

5. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist 
oder dies zur Abwehr erheblicher Nachteile 
für das Gemeinwohl oder zur Wahrung er-
heblicher Belange des Gemeinwohls zwin-
gend erforderlich ist,

6. der Auftrag der Kirche oder die Glaubwür-
digkeit ihres Dienstes dies erfordert,

7. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, 
der medizinischen Diagnostik, der Gesund-
heitsversorgung oder Behandlung oder für 
die Verwaltung von Gesundheitsdiensten 
erforderlich ist und die Verarbeitung dieser 
Daten durch ärztliches Personal oder durch 
sonstige Personen erfolgt, die einer entspre-
chenden	Geheimhaltungspflicht	unterliegen,

8. dies zur Durchführung wissenschaftlicher 
Forschung erforderlich ist, das wissen-
schaftliche Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Erhe-
bung erheblich überwiegt und der Zweck 
der Forschung auf andere Weise nicht oder 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand er-
reicht werden kann,

9. dies zur Eingehung, Durchführung, Beendi-
gung oder Abwicklung des Dienst- oder Ar-
beitsverhältnisses erforderlich ist.

§ 10
Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen perso-
nenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur 
Erfüllung der in der Zuständigkeit der verant-
wortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist und es für die Zwecke erfolgt für die die 
Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung 
vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die 

Zwecke geändert oder genutzt werden, für die 
sie gespeichert worden sind.

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für an-
dere Zwecke ist nur zulässig, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder 
zwingend voraussetzt und kirchliche Inte-
ressen nicht entgegenstehen,

2. der Betroffene eingewilligt hat,
3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des 

Betroffenen liegt, und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass er in Kenntnis des 
anderen Zwecks seine Einwilligung verwei-
gern würde,

4. Angaben des Betroffenen überprüft werden 
müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für 
deren Unrichtigkeit bestehen,

5. die Daten allgemein zugänglich sind oder 
die verantwortliche Stelle sie veröffentli-
chen dürfte, es sei den, dass das schutzwür-
dige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Zweckänderung offensichtlich 
überwiegt,

6. es zur Abwehr einer Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder erheblicher Nachteile 
für das Gemeinwohl oder zur Wahrung er-
heblicher Belange des Gemeinwohls erfor-
derlich ist,

7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder 
zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen 
im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafge-
setzbuches oder von Erziehungsmaßregeln 
oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendge-
richtsgesetzes oder zur Vollstreckung von 
Bußgeldentscheidungen erforderlich ist, 

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Be-
einträchtigung der Rechte einer anderen 
Person erforderlich ist oder

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung erforderlich ist, das wissenschaft-
liche Interesse an der Durchführung des 
Forschungsvorhabens das Interesse des Be-
troffenen an dem Ausschluss der Zweckän-
derung erheblich überwiegt und der Zweck 
der Forschung auf andere Weise nicht oder 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand er-
reicht werden kann.

10. der Auftrag der Kirche oder die Glaubwür-
digkeit ihres Dienstes dies erfordert.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere 
Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrneh-
mung von Aufsichts- und Kontrollbefugnis-
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sen, der Rechnungsprüfung oder der Durch-
führung von Organisationsuntersuchungen für 
die verantwortliche Stelle dient. Das gilt auch 
für die Verarbeitung oder Nutzung zu Ausbil-
dungs- und Prüfungszwecken durch die ver-
antwortliche Stelle, soweit nicht überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen ent-
gegenstehen.

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich 
zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Da-
tensicherung oder zur Sicherstellung eines ord-
nungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbei-
tungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für 
diese Zwecke verwendet werden.

(5) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten (§ 2 
Abs.10) für andere Zwecke ist nur zulässig, 
wenn 

1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Er-
hebung nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 bis 6 oder 9 
zulassen würden oder

2. dies zur Durchführung wissenschaftlicher 
Forschung erforderlich ist, das kirchliche 
Interesse an der Durchführung des For-
schungsvorhabens das Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluss der Zweckände-
rung erheblich überwiegt und der Zweck der 
Forschung auf andere Weise nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht 
werden kann.

 Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 2 ist im 
Rahmen des kirchlichen Interesses das wissen-
schaftliche Interesse an dem Forschungsvorha-
ben besonders zu berücksichtigen.

(6) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung 
von besonderen Arten personenbezogener Da-
ten (§ 2 Abs. 10) zu den in § 9 Abs. 5 Nr. 7 
genannten Zwecken richtet sich nach den für 
die in § 9 Abs. 5 Nr. 7 genannten Personen gel-
tenden	Geheimhaltungspflichten.

§ 10a
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für 

Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 
(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten 

einschließlich der Daten über die Religionszu-
gehörigkeit, die religiöse Überzeugung und die 
Erfüllung von Loyalitätsobliegenheiten dürfen 
für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn 
dies für die Entscheidung über die Begründung 
eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach 

Begründung des Beschäftigungsverhältnisses 
für dessen Durchführung oder Beendigung er-
forderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten 
dürfen personenbezogene Daten eines Beschäf-
tigten dann erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche 
Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass 
der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis 
eine Straftat begangen hat, die Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung erfor-
derlich ist und das schutzwürdige Interesse des 
Beschäftigten an dem Ausschluss der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt, 
insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf 
den Anlass nicht unverhältnismäßig sind oder 
eine Rechtsvorschrift dies vorsieht.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn perso-
nenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, ohne dass sie automatisiert 
verarbeitet oder in oder aus einer nicht auto-
matisierten Datei verarbeitet, genutzt oder für 
die Verarbeitung oder Nutzung in einer solchen 
Datei erhoben werden.

(3) Die Beteiligungsrechte nach der jeweils gel-
tenden Mitarbeitervertretungsordnung bleiben 
unberührt.

§ 11
Datenübermittlung an kirchliche und  

öffentliche Stellen
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an 

Stellen im Geltungsbereich des § 1 ist zulässig, 
wenn

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der übermittelnden Stelle oder der empfan-
genden kirchlichen Stelle liegenden Aufga-
ben erforderlich ist und

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine 
Nutzung nach § 10 zulassen würden.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Er-
folgt die Übermittlung auf Ersuchen der emp-
fangenden kirchlichen Stelle, trägt diese die 
Verantwortung. In diesem Falle prüft die über-
mittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersu-
chen im Rahmen der Aufgaben der empfangen-
den kirchlichen Stelle liegt, es sei denn, dass 
besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit 
der Übermittlung besteht. § 7 Abs. 4 bleibt un-
berührt.

(3) Die empfangende kirchliche Stelle darf die 
übermittelten Daten für den Zweck verarbeiten 
oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihr über-
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mittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nut-
zung für andere Zwecke ist nur unter den Vo-
raussetzungen des § 10 Abs. 2 zulässig

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten 
an öffentliche Stellen und an kirchliche Stellen 
außerhalb des Geltungsbereichs des § 1 gelten 
die Abs. 1–3 entsprechend, sofern sichergestellt 
ist, dass bei dem Empfänger ausreichende Da-
tenschutzmaßnahmen getroffen werden. 

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach 
Abs. 1 übermittelt werden dürfen, weitere per-
sonenbezogene Daten des Betroffenen oder 
eines Dritten in Akten so verbunden, dass eine 
Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem 
Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung 
auch dieser Daten zulässig, soweit nicht be-
rechtigte Interessen des Betroffenen oder eines 
Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich 
überwiegen; eine Nutzung dieser Daten ist un-
zulässig.

(6) Abs. 5 gilt entsprechend, wenn personenbezo-
gene Daten innerhalb einer kirchlichen Stelle 
weitergegeben werden.

§ 12
Datenübermittlung an nicht kirchliche und  

nicht öffentliche Stellen
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an 

nicht kirchliche Stellen, nicht öffentliche Stel-
len oder Personen ist zulässig, wenn

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit 
der übermittelnden Stelle liegenden Aufga-
ben erforderlich ist und die Voraussetzungen 
vorliegen, die eine Nutzung nach § 10 zulas-
sen würden, oder

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt wer-
den, ein berechtigtes Interesse an der Kennt-
nis der zu übermittelnden Daten glaubhaft 
darlegt und der Betroffene kein schutzwür-
diges Interesse an dem Ausschluss der Über-
mittlung hat. Das Übermitteln von beson-
deren Arten personenbezogener Daten (§ 2 
Abs. 10) ist abweichend von Satz 1 Nr. 2 nur 
zulässig, wenn die Voraussetzungen vorlie-
gen, die eine Nutzung nach § 10 Abs. 5 und 
6 zulassen würden oder soweit dies zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
rechtlicher Ansprüche erforderlich ist.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.

(3) In den Fällen der Übermittlung nach Abs.1 Nr. 
2 unterrichtet die übermittelnde Stelle den Be-

troffenen von der Übermittlung seiner Daten. 
Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass 
er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, 
wenn die Unterrichtung wegen der Art der per-
sonenbezogenen Daten unter Berücksichtigung 
der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen 
nicht geboten erscheint, wenn die Unterrich-
tung die öffentliche Sicherheit gefährden oder 
dem kirchlichen Wohl Nachteile bereiten wür-
de.

(4) Der Dritte, an den die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für den Zweck verarbeiten 
oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm über-
mittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat ihn 
darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung oder 
Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn 
eine Übermittlung nach Absatz 1 zulässig wäre 
und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.

§ 13
Auskunft an den Betroffenen

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu er-
teilen über:

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser 
Daten beziehen,

2. die Empfänger oder Kategorien von Emp-
fängern, an die die Daten weitergegeben 
werden, und

3. den Zweck der Speicherung. 
 In dem Antrag soll die Art der personen-

bezogenen Daten, über die Auskunft erteilt 
werden soll, näher bezeichnet werden. Sind 
die personenbezogenen Daten weder auto-
matisiert noch in nicht automatisierten Da-
teien gespeichert, wird die Auskunft nur er-
teilt, soweit der Betroffene Angaben macht, 
die	 das	 Auffinden	 der	 Daten	 ermöglichen	
und der für die Erteilung der Auskunft er-
forderliche Aufwand nicht außer Verhältnis 
zu dem vom Betroffenen geltend gemach-
ten Informationsinteresse steht. Das Bistum 
bestimmt das Verfahren, insbesondere die 
Form der Auskunftserteilung.

(2) Abs.1 gilt nicht für personenbezogene Daten, 
die nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf-
grund gesetzlicher, satzungsgemäßer oder ver-
traglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht 
gelöscht werden dürfen oder ausschließlich 
Zwecken der Datensicherung oder der Daten-
schutzkontrolle dienen und eine Auskunftser-
teilung einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde.
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(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt soweit,

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung 
der in der Zuständigkeit der verantwort-
lichen Stelle liegenden Aufgaben gefährden 
würde,

2. die Auskunft dem kirchlichen Wohl Nach-
teile bereiten würde,

3. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung gefährden würde,

4. die Daten oder die Tatsache ihrer Speiche-
rung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem 
Wesen nach, insbesondere wegen der über-
wiegenden berechtigten Interessen eines 
Dritten, geheim gehalten werden müssen 
und deswegen das Interesse des Betroffenen 
an der Auskunftserteilung zurücktreten 
muss.

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung be-
darf einer Begründung nicht, soweit durch die 
Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründe auf die die Entscheidung gestützt wird, 
der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte 
Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der 
Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich an 
den Diözesandatenschutzbeauftragten wenden 
kann.

(5) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, 
so ist sie auf sein Verlangen dem Diözesanda-
tenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht 
das Bistum im Einzelfall feststellt, dass dadurch 
das kirchliche Wohl beeinträchtigt wird. Die 
Mitteilung des Diözesandatenschutzbeauftrag-
ten an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse 
auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen 
Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weiter-
gehenden Auskunft zustimmt.

(6) Die Auskunft ist unentgeltlich.

§ 13a
Benachrichtigung

(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen 
erhoben, so ist er von der Speicherung, der 
Identität der verantwortlichen Stelle sowie über 
die Zweckbestimmungen der Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Der 
Betroffene ist auch über die Empfänger oder 
Kategorien von Empfängern von Daten zu un-
terrichten, soweit er nicht mit der Übermittlung 
an diese rechnen muss. Sofern eine Übermitt-
lung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spä-
testens bei der ersten Übermittlung zu erfolgen.

(2)	 Eine	Pflicht	zur	Benachrichtigung	besteht	nicht,	
wenn

1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis 
von der Speicherung oder der Übermittlung 
erlangt hat,

2. die Unterrichtung des Betroffenen einen un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordert oder

3. die Speicherung oder Übermittlung der per-
sonenbezogenen Daten durch eine Rechts-
vorschrift ausdrücklich vorgesehen ist.

(3) § 13 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 14
Berichtigung, Löschung oder Sperrung  

von Daten; Widerspruchsrecht
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, 

wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt, dass 
personenbezogene Daten, die weder automati-
siert verarbeitet noch in nicht automatisierten 
Dateien gespeichert sind, unrichtig sind, oder 
wird ihre Richtigkeit von dem Betroffenen be-
stritten, so ist dies in geeigneter Weise festzu-
halten.

(2) Personenbezogene Daten, die automatisiert ver-
arbeitet oder in nicht automatisierten Dateien 
gespeichert sind, sind zu löschen, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder
2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stel-

le zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit 
liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich 
ist.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sper-
rung, soweit

1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige 
oder vertragliche Aufbewahrungsfristen ent-
gegenstehen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch 
eine Löschung schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen beeinträchtigt würden oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten, die automatisiert ver-
arbeitet oder in nicht automatisierten Dateien 
gespeichert sind, sind ferner zu sperren, soweit 
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten 
wird und sich weder die Richtigkeit noch die 
Unrichtigkeit feststellen lässt. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine 
automatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung 
in nicht automatisierten Dateien erhoben, ver-
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arbeitet oder genutzt werden, soweit der Be-
troffene dieser bei der verantwortlichen Stelle 
widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen 
seiner besonderen persönlichen Situation das 
Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung über-
wiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvor-
schrift zur Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung	verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die weder automati-
siert verarbeitet noch in einer nicht automati-
sierten Datei gespeichert sind, sind zu sperren, 
wenn die verantwortliche Stelle im Einzelfall 
feststellt, dass ohne die Sperrung schutzwür-
dige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt 
würden und die Daten für die Aufgabenerfül-
lung der Behörde nicht mehr erforderlich sind.

(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des 
Betroffenen nur übermittelt oder genutzt wer-
den, wenn 

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Be-
hebung einer bestehenden Beweisnot oder 
aus sonstigen, im überwiegenden Interesse 
der verantwortlichen Stelle oder eines Drit-
ten liegenden Gründen unerlässlich ist und

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt 
werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wä-
ren.

(8) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der 
Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung 
oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Spei-
cherung sind die Stellen zu verständigen, denen 
im Rahmen einer Datenübermittlung diese Da-
ten zur Speicherung weitergegeben wurden, 
wenn dies keinen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordert und schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen nicht entgegenstehen.

§ 15
Anrufung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Wer der Ansicht ist, dass bei der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung von personenbezo-
genen Daten durch Stellen gemäß § 1 Abs. 2 
gegen Vorschriften dieser Anordnung oder ge-
gen andere Datenschutzvorschriften verstoßen 
worden ist oder ein solcher Verstoß bevorsteht, 
kann sich unmittelbar an den Diözesandaten-
schutzbeauftragten wenden.

(2) Auf ein solches Vorbringen hin prüft der Diö-
zesandatenschutzbeauftragte den Sachverhalt. 
Er fordert die betroffene kirchliche Dienststelle 

zur Stellungnahme auf, soweit der Inhalt des 
Vorbringens den Tatbestand einer Datenschutz-
verletzung erfüllt.

(3) Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt 
werden, weil er sich im Sinne des Abs. 1 an den 
Diözesandatenschutzbeauftragten gewendet hat.

§ 16
Bestellung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Der Bischof bestellt für den Bereich seines 
Bistums einen Diözesandatenschutzbeauftrag-
ten; die Bestellung erfolgt für die Dauer von 
mindestens vier, höchstens acht Jahren. Die 
mehrmalige erneute Bestellung ist zulässig. 
Die Bestellung als Datenschutzbeauftragter für 
mehrere Diözesen und/oder Ordensgemein-
schaften  ist zulässig.

(2) Zum Diözesandatenschutzbeauftragten darf 
nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben erforderliche Fachkunde und 
Zuverlässigkeit besitzt. Er soll die Befähigung 
zum Richteramt gemäß § 5 Deutsches Rich-
tergesetz haben und muss der Katholischen 
Kirche angehören. Der Diözesandatenschutz-
beauftragte ist auf die gewissenhafte Erfüllung 
seiner	Pflichten	und	die	Einhaltung	des	kirch-
lichen und des für die Kirchen verbindlichen 
staatlichen	Rechts	 zu	 verpflichten.	Anderwei-
tige Tätigkeiten dürfen das Vertrauen in die 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Diö-
zesandatenschutzbeauftragten nicht gefährden. 
Dem steht eine Bestellung als Diözesandaten-
schutzbeauftragter für mehrere Diözesen und/
oder Ordensgemeinschaften nicht entgegen.

(3) Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit 
widerrufen werden, wenn Gründe nach § 24 
Deutsches Richtergesetz vorliegen, die bei 
einem Richter auf Lebenszeit dessen Entlas-
sung aus dem Dienst rechtfertigen, oder Grün-
de vorliegen, die nach der Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse in der jeweils geltenden 
Fassung eine Kündigung rechtfertigen. Auf 
Antrag des Beauftragten nimmt der Bischof die 
Bestellung zurück.

§ 17
Rechtsstellung des  

Diözesandatenschutzbeauftragten
(1) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist in 

Ausübung seiner Tätigkeit an Weisungen nicht 
gebunden und nur dem kirchlichen Recht und 



Kirchliches Amtsblatt Münster 2014 Nr. 24404

dem für die Kirchen verbindlichen staatlichen 
Recht unterworfen.

 Die Ausübung seiner Tätigkeit geschieht in or-
ganisatorischer und sachlicher Unabhängigkeit. 
Die Dienstaufsicht ist so zu regeln, dass dadurch 
die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

(2) Das der Bestellung zum Diözesandatenschutz-
beauftragten zugrunde liegende Dienstver-
hältnis kann während der Amtszeit nur unter 
den Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 beendet 
werden. Dieser Kündigungsschutz wirkt für 
den Zeitraum von einem Jahr nach der Been-
digung der Amtszeit entsprechend fort, soweit 
ein kirchliches Beschäftigungsverhältnis fort-
geführt wird oder sich anschließt.

(3) Dem Diözesandatenschutzbeauftragten wird 
die für die Erfüllung seiner Aufgaben angemes-
sene Personal- und Sachausstattung zur Ver-
fügung gestellt. Er verfügt über einen eigenen 
jährlichen Haushalt, der gesondert auszuweisen 
ist und veröffentlicht wird.

(4) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das 
notwendige Personal aus, das von einer kirch-
lichen Stelle angestellt wird. Die vom Diöze-
sandatenschutzbeauftragten ausgewählten und 
von dieser kirchlichen Stelle angestellten Mit-
arbeiter unterstehen der Dienst- und Fachauf-
sicht des Diözesandatenschutzbeauftragten und 
können nur mit seinem Einverständnis von der 
kirchlichen Stelle gekündigt, versetzt oder ab-
geordnet werden.

(5) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist oberste 
Dienstbehörde im Sinne des § 96 Strafprozess-
ordnung. Er trifft die Entscheidung über Aussa-
gegenehmigungen für seinen Bereich in eigener 
Verantwortung. Der Diözesandatenschutzbe-
auftragte ist oberste Aufsichtsbehörde im Sinne 
des § 99 Verwaltungsgerichtsordnung.

(6) Der Diözesandatenschutzbeauftragte bestellt 
im Einvernehmen mit dem Diözesanbischof 
einen Vertreter, der im Fall seiner Verhinderung 
die unaufschiebbaren Entscheidungen trifft. Für 
den Vertreter gilt § 16 Abs. 2 entsprechend.

(7) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist, auch 
nach	 Beendigung	 seines	Auftrages,	 verpflich-
tet, über die ihm in seiner Eigenschaft als Diö-
zesandatenschutzbeauftragtem bekannt gewor-
denen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im 
dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen.

(8) Der Diözesandatenschutzbeauftragte darf, auch 
wenn sein Auftrag beendet ist, über solche An-
gelegenheiten ohne Genehmigung des Bischofs 
weder vor Gericht noch außergerichtlich Aus-
sagen oder Erklärungen abgeben. Die Geneh-
migung, als Zeuge auszusagen, wird in der 
Regel erteilt. Unberührt bleibt die gesetzlich 
begründete	Pflicht,	Straftaten	anzuzeigen.

§ 18
Aufgaben des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wacht 
über die Einhaltung der Vorschriften dieser 
Anordnung sowie anderer Vorschriften über 
den Datenschutz. Er kann Empfehlungen zur 
Verbesserung des Datenschutzes geben. Des 
Weiteren	kann	er	die	bischöfliche	Behörde	und	
sonstige kirchliche Dienststellen in seinem Be-
reich in Fragen des Datenschutzes beraten. Auf 
Anforderung	der	bischöflichen	Behörde	hat	der	
Diözesandatenschutzbeauftragte Gutachten zu 
erstellen und Berichte zu erstatten.

(2) Die in § 1 Abs. 2 genannten Stellen sind ver-
pflichtet,	den	Diözesandatenschutzbeauftragten	
bei der Erfüllung seiner Aufgaben zur unterstüt-
zen. Ihm ist dabei insbesondere

1. Auskunft zu seinen Fragen sowie Einsicht 
in alle Unterlagen und Akten zu gewähren, 
die im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten stehen, nament-
lich in die gespeicherten Daten und in die 
Datenverarbeitungsprogramme,

2. während der Dienstzeit Zutritt zu allen 
Diensträumen, die der Verarbeitung und 
Aufbewahrung automatisierter Dateien 
dienen, zu gewähren, soweit nicht sonstige 
kirchliche Vorschriften entgegenstehen.

(3) Der Diözesandatenschutzbeauftragte erstellt 
jährlich einen Tätigkeitsbericht, der dem 
Bischof vorgelegt und der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht wird. Der Tätigkeitsbericht 
soll auch eine Darstellung der wesentlichen 
Entwicklungen des Datenschutzes im nicht-
kirchlichen Bereich enthalten.

(4) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wirkt auf 
die Zusammenarbeit mit den kirchlichen Stel-
len, insbesondere mit den anderen Diözesanda-
tenschutzbeauftragten, hin.

(5) Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Zusam-
menarbeit mit den staatlichen Beauftragten für 
den Datenschutz.
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§ 19
Beanstandungen durch den  

Diözesandatenschutzbeauftragten
(1) Stellt der Diözesandatenschutzbeauftragte Ver-

stöße gegen Vorschriften dieser Anordnung 
oder gegen andere Datenschutzbestimmungen 
oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten fest, so beanstandet er 
diese unter Setzung einer angemessenen Frist 
zur Behebung gegenüber der betroffenen kirch-
lichen Dienststelle.

(2) Wird die Beanstandung nicht fristgerecht beho-
ben, so verständigt der Diözesandatenschutzbe-
auftragte die Aufsicht führende Stelle und for-
dert sie zu einer Stellungnahme auf.

(3) Der Diözesandatenschutzbeauftragte kann von 
einer Beanstandung absehen oder auf eine Stel-
lungnahme der Aufsicht führenden Stelle ver-
zichten, wenn es sich um unerhebliche Mängel 
handelt, deren Behebung mittlerweile erfolgt 
ist.

(4) Mit der Beanstandung kann der Diözesandaten-
schutzbeauftragte Vorschläge zur Beseitigung 
der Mängel und zur sonstigen Verbesserung des 
Datenschutzes verbinden.

(5) Die gemäß Abs. 2 abzugebende Stellungnah-
me soll auch eine Darstellung der Maßnahmen 
enthalten, die aufgrund der Beanstandungen 
des Diözesandatenschutzbeauftragten getroffen 
worden sind.

(6) Zur Gewährleistung der Vorschriften dieser 
Anordnung und anderer Vorschriften über den 
Datenschutz kann der Diözesandatenschutzbe-
auftragte gegenüber der betroffenen Dienststel-
le Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter 
Verstöße bei der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten oder tech-
nischer und organisatorischer Mängel anord-
nen. Wird diese Anordnung nicht fristgemäß 
umgesetzt, hat sich der Diözesandatenschutz-
beauftragte an die Aufsicht führende Stelle 
zu wenden, die zeitnah über die notwendigen 
Maßnahmen entscheidet.

§ 20
Betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz

(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 1 Abs. 2, die 
personenbezogene Daten automatisiert erhe-
ben, verarbeiten oder nutzen, können einen be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten schriftlich 
bestellen.

(2) Sind mit der automatisierten Datenerhebung, 
-verarbeitung oder -nutzung mehr als zehn Per-
sonen befasst, so soll ein betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter bestellt werden.

(3) Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und 
Zuverlässigkeit besitzt. Mit dieser Aufgabe 
kann auch eine Person außerhalb der kirch-
lichen Stelle betraut werden. Ein betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter kann von mehreren 
kirchlichen Stellen bestellt werden.

(4) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist 
dem Leiter der kirchlichen Stelle unmittelbar 
zu unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fach-
kunde auf dem Gebiet des Datenschutzes wei-
sungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner 
Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(5) Die kirchlichen Stellen haben den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung sei-
ner Aufgaben zu unterstützen. Betroffene kön-
nen sich jederzeit an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten wenden.

(6) Ist ein betrieblicher Beauftragter für den Da-
tenschutz bestellt worden, so ist die Kündigung 
seines Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei 
denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die ver-
antwortliche Stelle zur Kündigung aus wich-
tigem Grund ohne Einhaltung der Kündigungs-
frist berechtigen. Nach der Abberufung als 
betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz 
ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach 
der Beendigung der Bestellung unzulässig, es 
sei denn, dass die verantwortliche Stelle zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist berechtigt ist.

(7) Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderlichen Fachkunde hat die ver-
antwortliche Stelle dem betrieblichen Beauf-
tragten für den Datenschutz die Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen in 
angemessenem Umfang zu ermöglichen und 
deren Kosten zu übernehmen.

(8)	 Im	Übrigen	findet	§	16	entsprechende	Anwen-
dung.

(9) Sind mit der automatisierten Datenerhebung, 
-verarbeitung oder -nutzung weniger als elf 
Personen befasst, kann die Erfüllung der Auf-
gaben des betrieblichen Datenschutzes in ande-
rer Weise geregelt werden.
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§ 21
Aufgaben des betrieblichen  
Datenschutzbeauftragten

(1) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wirkt 
auf die Einhaltung dieser Anordnung und ande-
rer Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu 
diesem Zweck kann er sich in Zweifelsfällen 
an den Diözesandatenschutzbeauftragten gem. 
§ 16 KDO wenden. Er hat insbesondere

1. die ordnungsgemäße Anwendung der Daten-
verarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe 
personenbezogene Daten verarbeitet werden 
sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck ist 
er über Vorhaben der automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten rechtzei-
tig zu unterrichten,

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten tätigen Personen durch geeignete 
Maßnahmen mit den Vorschriften dieser 
Anordnung sowie anderer Vorschriften über 
den Datenschutz und mit den jeweiligen be-
sonderen Erfordernissen des Datenschutzes 
vertraut zu machen.

(2) Dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist 
von der verantwortlichen Stelle  eine Übersicht 
nach § 3 a Abs. 2 zur Verfügung zu stellen.

(3) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte macht 
die Angaben nach § 3 a Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf 
Antrag jedermann in geeigneter Weise verfüg-
bar, der ein berechtigtes Interesse nachweist.

§ 22

Ermächtigungen
Die zur Durchführung dieser Anordnung erforder-

lichen Regelungen trifft der Generalvikar. Er legt 
insbesondere fest:

a) den Inhalt der Meldung gemäß § 3a,
b)	den	 Inhalt	der	 schriftlichen	Verpflichtungs-

erklärung gemäß § 4 Satz 2, 
c) die technischen und organisatorischen Maß-

nahmen gemäß § 6 Satz 1.
d) die Erfüllung der Aufgaben des betrieb-

lichen Datenschutzes gemäß § 20 Abs. 9.

§ 23

Schlussbestimmung
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Anordnung über den Kirch-
lichen Datenschutz – KDO – vom 1. Oktober 2003 
(Kirchliches Amtsblatt Münster 2003 Art. 234), ge-
ändert am 5. November 2010 (Kirchliches Amtsblatt 
Münster 2010 Art. 247), zuletzt geändert am 25. Mai 
2013 (Kirchliches Amtsblatt Münster 2013 Art. 151) 
außer Kraft.

Münster, den 1. Dezember 2014

L. S. Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

AZ: 110-ALL-57346/2014

Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates

Art. 270 Gebetstag am 26. Dezember 2014 
 für verfolgte und bedrängte Christen 

Die Deutsche Bischofskonferenz lädt ein, den 
26. Dezember 2014 (Fest des Hl. Stephanus) als 
„Gebetstag für verfolgte und bedrängte Christen“ zu 
begehen. In den Gottesdiensten an diesem Tag soll 
der Verbundenheit mit den Mitchristen, die vieler-
orts in der Welt Opfer von Ausgrenzung und Unter-
drückung sind, vor allem in den Fürbitten Ausdruck 
verliehen werden. Auch sollen die Gläubigen zum 
persönlichen Gebet für dieses Anliegen aufgerufen 
werden. 

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
stellt dazu ein Plakat (DIN A 3) zur Verfügung, das 
zum Aushang in den Schaukästen der Pfarrgemein-
den bestimmt ist. 

Dieses	Plakat	 kann	beim	Bischöflichen	General-
vikariat – Materialdienst – Überwasserkirchplatz 3, 
48143 Münster, Telefon 0251 495-541, Email: ma-
terialdienst@bistum-muenster.de bestellt werden. 

Außerdem sind Gebetsbilder erhältlich, auf denen 
ein von den deutschen Bischöfen empfohlenes Ge-
bet für die unter Bedrängung lebenden Mitchristen 
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dein Erbarmen und preisen deine Güte durch Chris-
tus unseren Herrn und Gott. 

Alle: Amen.

AZ: 231/1 18.11.14

Art. 271 Vorbereitung Erwachsener  
 auf die Taufe – Die Feier der Zulassung 2015

In vielen Pfarreien des Bistums werden in der Os-
ternacht Erwachsene getauft. Die Aufnahme in den 
Katechumenat (auf Gemeindeebene) und die Feier 
der Zulassung (auf der Bistumsebene) bilden wich-
tige Stationen auf dem Vorbereitungsweg.

Die Zulassungsfeier 2015  für erwachsene Taufbe-
werber	mit	Bischof	Felix	findet	am		1.	Fastensonn-
tag, 22. Februar 2015, ab 14:45 Uhr im St.-Paulus-
Dom statt. 

Im Anschluss daran besteht beim Empfang im 
Priesterseminar Borromaeum , Domplatz 8, die Ge-
legenheit zur Begegnung der zugelassenen Taufbe-
werber, ihrer Paten, Seelsorger und den Vertretern 
der Heimatgemeinden.

Das	Informations-	und	Vorbereitungstreffen	findet	
am Donnerstag, 8. Januar 2015  um 15.00 Uhr in 
der Domverwaltung, Domplatz 28 , 48143 Münster, 
statt. Zu dieser Veranstaltung sind die verantwort-
lichen Seelsorger (Priester, Diakone, Pastoralrefe-
renten) und die Katecheten eingeladen.

Anmeldungen zur Zulassungsfeier und zum Vor-
bereitungstreffen richten Sie bitte an die 

Abteilung 130 – Kirchenrecht, Frau Martina Wes-
terkamp, Telefon: 0251/495-254, E-Mail: wester-
kamp@bistum-muenster.de oder an Herrn Dom-
vikar Markus Tüshaus, Telefon: 0251/495-6095, 
E-Mail: tueshaus@bistum-muenster.de

27.11.14

Art. 272 „Mithelfen und Teilen“  
 – Gabe der Erstkommunionkinder 2015

„Wer teilt, gewinnt“ – unter dieses Leitwort stellt 
das Bonifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und -Ju-
gendhilfe in diesem Jahr seine Erstkommunion-
aktion und bittet um die Spende der Erstkommuni-
onkinder. Biblische Grundlage ist die Speisung der 
fünftausend (Joh 6,1-15).

Das Bonifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und -Ju-
gendhilfe fördert, was zur Bildung christlicher Ge-
meinschaft und zur Vermittlung der christlichen 

wiedergegeben ist. Dies ist unter www.dbk/shop.de 
zu bestellen. 

Unter „www.dbk.de/verfolgte-bedraengte-chris-
ten“	finden	sich	neben	weiteren	Hinweisen	auch	die	
folgenden Fürbitten für den 26. Dezember 2014. 

Fürbittvorschlag für Gottesdienste am 26. Dezember: 

Überall auf der Welt bekennen sich Menschen zu 
Gott, der in Jesus Christus selbst Mensch geworden 
ist. Doch in vielen Ländern werden Christen in ih-
rem Glauben behindert, „um Jesu willen“ (vgl. Mt 
5,11) benachteiligt oder verfolgt. 

Am Gedenktag des heiligen Märtyrers Stephanus 
wollen wir beten:

Für die Brüder und Schwestern, die wegen ihres 
Glaubens benachteiligt und verfolgt werden: Gib 
ihnen Kraft, damit sie in ihrer Bedrängnis die Hoff-
nung nicht verlieren. 

Gott unser Vater: 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten auch für die Verfolger: Öffne ihr Herz 
für das Leid, das sie anderen antun. Lass sie dich in 
den Opfern ihres Handelns erkennen. 

Gott unser Vater: 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten für alle, die aus religiösen, politischen 
oder rassischen Gründen verfolgt werden: Sieh auf 
das Unrecht, das ihnen widerfährt und schenke ih-
nen deine Nähe. 

Gott unser Vater: 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten auch für die Kirche: Stärke unseren 
Glauben durch das Zeugnis unserer bedrängten Brü-
der	und	Schwestern.	Mach	uns	empfindsam	für	die	
Not aller Unterdrückten und entschieden im Einsatz 
gegen jedes Unrecht. 

Gott unser Vater: 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten für alle, die mit dem Opfer ihres Lebens 
Zeugnis für dich abgelegt haben: Lass sie deine 
Herrlichkeit schauen. 

Gott unser Vater: 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Gott unser Vater, im Gebet tragen wir das Leiden 
der Verfolgten vor dich und die Klage derer, denen 
die Sprache genommen wurde. Wir vertrauen auf 
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Botschaft an die neue Generation in extremer Dias-
pora notwendig ist, u. a.: 

- katholische Kinderheime bzw. familienanaloge 
Wohngruppen,

- religiöse Elementarerziehung in den katholi-
schen Kindergärten in den neuen Bundeslän-
dern,

- Sakramentenkatechese, sowie andere religiöse 
und diakonische Bildungsmaßnahmen,

- Religiöse Kinderwochen (RKW),
- Katholische Jugend-(verbands)arbeit,
- internationale religiöse Jugendbegegnungen,
- kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-

keit, Gewalt und Missbrauch,
- Straßenkinderprojekte in Nord- und Ost-

deutschland sowie Nordeuropa,
- den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle 

(Saale),
- Jugendseelsorge in JVAs,
- katholische Jugendbands,
- katholische Schulseelsorge und Studierenden-

seelsorge.

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Ein-
nahme von Spenden und Gaben der katholischen 
Solidargemeinschaft. Die deutschen Bischöfe haben 
die Bedeutung der Förderung der Kinder- und Ju-
gendpastoral in der Diaspora mit der Festlegung der 
Erstkommuniongabe für dieses Anliegen seit 1918 
immer wieder deutlich unterstrichen. Deshalb bitten 
wir die in der Seelsorge Tätigen, sowie alle ehren-
amtlichen	 und	 hauptberuflichen	 Mitarbeiterinnen	
und Mitarbeiter in der Katechese, durch ihre aktive 
Unterstützung diese zentrale Arbeit auch im Jahr 
2015 mitzutragen.

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein  
Info-Heft mit Anregungen, Projektbeschreibungen 
und Tipps zur Erstkommunionaktion. Neben Bei-
trägen bekannter Religionspädagogen und Kin-
derbuchautoren zum Thema enthält der Erstkom-
munion-Begleiter Informationen zur Arbeit der 
Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe und Darstel-
lungen exemplarischer Projekte. 

Der Versand des Erstkommunion-Paketes (Erst-
kommunionposter, Begleithefte, Opfertüten, Briefe 
an die Kommunionkinder usw.) erfolgt automatisch 
bis spätestens Januar 2015. Bereits im Spätsom-
mer 2014 wurden die Arbeitshefte zum Thema ver-
schickt. 

Bitte überweisen Sie das Erstkommunionopfer auf 
das im Kollektenplan angegebene Konto mit dem 
Vermerk „Gabe der Erstkommunionkinder“. Vielen 
Dank!

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und 
Firmaktion 2016 können zudem bereits ab Sommer 
2015 unter www.bonifatiuswerk.de eingesehen wer-
den. 

Sollten Ihnen die o. g. Unterlagen nicht zugegan-
gen sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und gerne 
an:

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V.
Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe
Kamp 22, 33098 Paderborn
Telefon: 05251/29 96-53
Telefax: 05251/29 96-88
E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de 
Internet: www.bonifatiuswerk.de

27.11.14

Art. 273 „Mithelfen durch Teilen“  
 – Gabe der Gefirmten 2015 

„Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“ 
(Mt 6,21) – unter dieses Leitthema stellt das Bo-
nifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe 
in diesem Jahr seine Firmaktion und bittet um die 
Spende	der	Gefirmten.			

Wir fördern, was zur Begegnung im Glauben und 
zur Vermittlung der christlichen Botschaft an die 
neue Generation in extremer Diaspora notwendig 
ist. Im Sinne einer subsidiären Hilfe unterstützen 
wir in den deutschen, nordeuropäischen und bal-
tischen Diaspora-Gemeinden u. a.: 

- katholische Kinderheime bzw. familienanaloge 
Wohngruppen,

- religiöse Elementarerziehung in den katholi-
schen Kindergärten in den neuen Bundeslän-
dern,

- Sakramentenkatechese, sowie andere religiöse 
und diakonische Bildungsmaßnahmen,

- Religiöse Kinderwochen (RKW),
- Katholische Jugend-(verbands)arbeit,
- internationale religiöse Jugendbegegnungen,
- kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-

keit, Gewalt und Missbrauch,
- Straßenkinderprojekte in Nord- und Ost-

deutschland sowie Nordeuropa,
- den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle 

(Saale),
- Jugendseelsorge in JVAs,
- katholische Jugendbands, 
- katholische Schulseelsorge und Studierenden-

seelsorge.

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Ein-
nahme von Spenden und Gaben der katholischen 
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Solidargemeinschaft. Die deutschen Bischöfe haben 
die Bedeutung der Förderung der Kinder- und Ju-
gendpastoral in der Diaspora mit der verbindlichen 
Festlegung des Firmopfers für dieses Anliegen im-
mer wieder sehr deutlich unterstrichen. Deshalb 
bitten wir die in der Seelsorge Tätigen, sowie alle 
ehrenamtlichen	 und	 hauptberuflichen	 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Katechese, durch ihre 
aktive Unterstützung diese zentrale Arbeit auch im 
Jahr 2015 mitzutragen.

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein In-
fo-Heft mit Anregungen, Projektbeschreibungen 
und Tipps zur Firmaktion „Denn wo dein Schatz ist, 
da ist auch dein Herz“. Der „Firmbegleiter 2015“ 
enthält Informationen zur Arbeit der Diaspora-Kin-
der- und -Jugendhilfe und Darstellungen exemp-
larischer Projekte. Der Versand des Firm-Paketes 
(Firmposter, Begleithefte, Opfertüten, Briefe an die 
Gefirmten	 und	 Meditationsbilder)	 erfolgt	 automa-
tisch rechtzeitig zu dem im Firmplan bekannt gege-
benen Termin.

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und 
Firmaktion 2016 können zudem bereits ab Frühsom-
mer 2015 unter www.bonifatiuswerk.de eingesehen 
werden. Materialhefte zur Aktion 2015 wurden Ih-
nen bereits im Sommer 2014 zugestellt. 

Bitte überweisen Sie das Firmopfer auf das im 
Kollektenplan angegebene Konto mit dem Vermerk 
„Gabe	der	Gefirmten“.		Vielen	Dank!

Sollten Ihnen die o. g. Unterlagen nicht zugegan-
gen sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und gerne 
an:

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V.
Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe
Kamp 22, 33098 Paderborn
Telefon: 05251/29 96-53 
Telefax: 05251/29 96-88
E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de 
Internet: www.bonifatiuswerk.de

27.11.14

Art. 274 Dienstzeiten des Bischöflichen 
Generalvikariates während der Weihnachtszeit

Am 29.12.2014 und 30.12.2014 sowie am 
02.01.2015 bleiben die Diensträume des Bischöf-
lichen Generalvikariates geschlossen. An allen drei 
Tagen sind die Organisationseinheiten nicht erreich-
bar. Der Dienstbetrieb wird am 05.01.2015 in der 
üblichen Form wieder aufgenommen. Bei entspre-

chenden Anliegen oder Anfragen, die an das Bi-
schöfliche	Generalvikariat	gerichtet	werden	sollen,	
bitten wir diese Terminierung zu berücksichtigen.

AZ: 611 27.11.14

Art. 275 Korrektur – Aufruf zur Kollekte  
 für Afrika

Bei dem im Kirchlichen Amtsblatt Nr. 23 am 
1. Dezember 2014, Art. 257 veröffentlichten Aufruf 
zur Kollekte für Afrika ist das Datum der Kollekte 
falsch	angegeben.	Diese	findet	im	nächsten	Jahr	am	
11. Januar 2015 statt.

3.12.14

Art. 276 Ausbildungskurs für Sakristane 2015

Der nächste Ausbildungskurs für Sakristane im 
Bistum Münster beginnt Ende Februar 2015. Der 
Kurs ist als berufsbegleitende Ausbildung konzi-
piert. In der Regel wird eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung vorausgesetzt.

Das Ausbildungsprogramm enthält inhaltlich so-
wohl Einführungen in die Liturgik, Glaubenslehre 
als auch das Unterrichtsfach Praktischer Sakristans-
dienst. Außerdem wird die Arbeitsschutzgesetzge-
bung in die Ausbildung aufgenommen, zu der auch 
ein	Erste-Hilfe-Kurs	verpflichtend	gehört.	Ein	Fahr-
sicherheitstraining wird empfohlen. Weiterhin wird 
im Rahmen der Ausbildung eine Präventionsschu-
lung durchgeführt.

Neben	 Unterrichtsabenden	 finden	 auch	 zwei	
mehrtägige Blockveranstaltungen statt.

Der Kurs schließt mit einer Prüfung in den aufge-
führten Fächern.

Nachfragen und Bewerbungen zur Ausbildung 
sind	zu	richten	an	das	Bischöfliche	Generalvikariat,	
Referat Liturgie, 48135 Münster, Telefon: 0251/495-
570, Fax: 0251/495-7570, E-Mail: liturgie@bistum-
muenster.de.

Folgende Unterlagen sind von allen Bewerbern/Be-
werberinnen bis zum 1. Februar 2015 einzureichen:

1. Lebenslauf
2. Pfarramtliches Zeugnis (aktueller Stand)
3. Zeugnisse über Schul- und Berufsausbildung
4. Passfoto

Die Reihenfolge der Aufnahme in die Ausbildung 
richtet sich nach verschiedenen Kriterien (Beschäf-
tigungsumfang als Sakristan, Reihenfolge der An-
meldung u. a.).

AZ: 231/1 18.11.14
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Art. 277 Personalveränderungen

A h l b r a n d,   Beate, Pastoralreferentin, zum 
30. November 2014 Pastoralreferentin in der Kir-
chengemeinde Beelen St. Johannes Baptist. 

B a r c i a g a,   Simone, Pastoralreferentin in der 
Jugendkirche Effatta[!] (100 %), zum 1. Dezember 
2014 Geistliche Leiterin der Kath. Jungen Gemein-
de (KSJ) (50 %) und weiterhin in der Jugendkirche 
Effatta [!] (50 %). 

D e s e l a e r s ,   Paul, Dr. theol.,  mit Ablauf des 
4. Januar 2015 von der Pfarrstelle Greven-Gimbte 
St.	Johannes	Baptist	entpflichtet.	Er	bleibt	weiterhin	
Spiritual mit einem besonderen Auftrag zur Geist-
lichen Begleitung von Priestern und anderen Seel-
sorgerinnen und Seelsorgern. 

K r o p p m a n n ,   Ulrich bis zum 4. Januar 2015 
Kanonikus in Borken St. Remigius sowie Kaplan 
Borken-Gemen Christus König, zum 18. Februar 
2015 Pastor mit dem Titel Pfarrer in Bocholt Lieb-
frauen mit dem besonderen Auftrag zur Kranken-
hausseelsorge. 

L ü c k e r ,   Hermann Josef, Pfarrer in Visbek St. 
Vitus und Dechant im Dekanat Vechta, zusätzlich 
zum Präses der Katholischen Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd) im Landesverband Oldenburg. 
(10.11.2014)

S a n t i a g u ,   P. Rajakumar MSFS, Kaplan in 
Rees St. Irmgardis, zum 10. Dezember 2014 Pastor 
in Rees St. Irmgardis. 

S c h n e i d e r ,   Klemens, Pfarrer in Senden St. 
Laurentius, für die Zeit vom 1. Dezember 2014 
bis zum 30. November 2020 Dechant im Dekanat 
Lüdinghausen. 

S c h ü t z ,   Dieter, zum 15. Dezember 2014 bis 
zum 31. Dezember 2015 zum Pastor mit dem Titel 
Pfarrer in Marl St. Marien.

W i t t e, Ulrich, derzeit freigestellt für die Über-
nahme einer Aufgabe in der Katholischen Militär-
seelsorge, für die Zeit vom 1. Februar 2015 bis zum 
1. Mai 2021 freigestellt für die Einstellung in den 
Bundesdienst als hauptamtlicher Militärgeistlicher. 

W o l f ,   Michael, mit Ablauf des 8. Februar 2015 
als Pfarrer in Rees St. Irmgardis sowie als Dechant 
des	Dekanates	Emmerich	am	Rhein	entpflichtet.	

Z e l e ,   Daniel, Kaplan in Münster Liebfrauen-
Überwasser, zum 1. Dezember 2014 Pastor mit dem 
Titel Pfarrer in Münster Liebfrauen-Überwasser. 
Weiterhin Seelsorger für die griechisch-katholischen 
Rumänen im Bistum Münster (20 %)
Es wurde emeritiert:

C o n r a d ,   Matthias, Dr., Pastor mit dem Titel 
Pfarrer in Bocholt Liebfrauen, zum 1. Januar 2015 
emeritiert. 
Tätigkeit im Bistum Münster beendet: 

C l a f f e y ,   P. James, Pastor m. d. T. Pfarrer in Ke-
velaer Basilika St. Marien, mit Ablauf des 31. De-
zember	 2014	 entpflichtet	 und	 Dienst	 im	 Bistum	
Münster beendet. 

K a k k a t t i l ,   Joseph, Pastor mit dem Titel Pfarrer 
in Oelde St. Johannes, mit Ablauf des 28. Februar 
2015	entpflichtet	und	Dienst	im	Bistum	Münster	be-
endet. 

P r e u n ,   P. Heinrich SVD, Pastor in Heek Heilig 
Kreuz,	mit	Ablauf	 des	 30.	April	 2015	 entpflichtet	
und Dienst im Bistum Münster beendet. 

AZ: HA 500 1.12.14
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Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflich Münsterschen Offizialates in Vechta

Art. 278 Beschluss des Kirchensteuerrates im  
 oldenburgischen Teil der Diözese Münster 
 – Jahresrechnung 2013

In seiner Sitzung am 19. Juli 2014 hat der Kir-
chensteuerrat	des	Offizialatsbezirkes	Oldenburg	die	
Jahresrechnung 2013 genehmigt.

Hierzu wurden folgende Beschlüsse gefasst:

I.  Jahresrechnung 2013 

 Die Jahresrechnung 2013 der röm.-kath. Kirche 
im oldenburgischen Teil der Diözese Münster 
schließt

 in der Einnahme mit 82.809.134 EUR
 in der Ausgabe mit 79.839.028 EUR
 und einem Jahresergebnis  

in Höhe von  2.970.107 EUR.

 Das Rechnungsergebnis in Höhe von 2.970.107 
EUR wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

II. Entlastung der Finanzverwaltung 

 Der Finanz- und Vermögensverwaltung des Bi-
schöflich	 Münsterschen	 Offizialates	 wird	 für	
das Rechnungsjahr 2013 die Entlastung erteilt. 

Vechta, 19. November 2014

L. S. † Heinrich Timmerevers
	 	 Bischöflicher	Offizial	
  Weihbischof
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